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"WENN DER STREIK BESCHLOSSEN IST, MACHEN WIR IM PRAKTIKUM DARÜBER.     nimm » m m in » lif
EINE ABSTIMMUNG.IST DIE MEHRHEIT DES PRAKTIKUMS FÜR STREIK, WIRD 

DAS^GANZe ''PRMTIK1M™DICOTGEMACHT UND SIE Mü SR-ü T d 

NACHTEN NACHKOCHEN!"

Dieses sagte Prof. Neunhoeffer sinngemäß auf der Einführungsbespre™ 
chung für das Organik-Lehramts-Praktikum. Das wurde von vielen 
Studenten als Drohung aufgefaßt und ist auch wohl so gemeint.

Er hätte gerne, daß die Alternative so steht:
Streik und Nachkochen über Weihnachten oder kein Streik und damit 
kein Nachkochen.
Klar ist, daß dann jeder vernünftige Mensch gegen Nachkochen zu 
Weihnachten und gegen Streik ist!

Nur sieht die Alternative unserer Meinung nach anders aus:
Entweder kein Streik. Unterwerfung unter die miesen Studienbedin
gungen (Zeitdruck, zuviel Klausuren/Kolloqs, zu wenig Geräte, 
Cherniekaliengelder u s w . w e i t e r e  Verschlechterung dieser Bedin
gungen, Verschärfung der materiellen Abhängigkeit der Mehrheit der 
Studenten ( sieh neue Modelle zur Studien"!örderung") und weitere 
Entrechtung der Studenten oder
Streik gegen HRG und Landeshochschulgesetze, für Verbesserung der 
konkreten Studienbedingangen vor allem in den Praktika, für aus
reichende Bezahlung der Studenten und die Rechte ihrer Vertretungs- 
organe, der verfaßten Studentenschaft.

So stellt sich die Alternative nicht nur im Organik-Lehramts-Prak
tikum, so stellt sie sich in allen Praktika.
Dazu Material aus der Erhebung der Fachschaftsvertretung zu den 
Studienbedingungen und zur materiellen Lage der Chemiestudenten
an .der: THD

ANORGANISCHES GRUNDPRAKTIKUM II 

Semester: 3» m / i

Offizielle Stundenangabe laut Studienplan für die Lehrveranstal
tungen in diesem Semester; 4o

Wieviel Stunden real anwesend? Über' 3o h im Praktikum allein

Wöchentliche Ge samt stund enbelas.tung einschließlich Vor- und 
Nachbereitung: Können zu Semesterbeginn, noch nicht einschätzen; 
nach Schlüssel der GdCb 38 b

Wieviel und was für Leistungsnachweise in diesem Semester?
2 Klausuren, 3 Kolloqs, mindestens 2i Analysen, Mineral, Legierung, 
Düngemittel, Io Physikyersuche

* U m  z.B. einen Schmelzpunkt zu bestimmen, muß man oft eine Stunde 
warten,und die Ölbäder reichen überhaupt nicht aus!



Am negativsten ausgefallen am Praktikum; Laborausrüstung selber
kaufen (z. B. Wasserstrahlpumpe) -iHt* , Säuren und Basen zum 4. 
Mal in der Vorlesung und wieder Klausur drüber ///

Änderungen zum vornergebenden Semesters 2 Klausuren statt 3 von 
6 Kolioas

Bafög; ja;// nein;-

Weim ja, wieviel Bafög? 2cro-3oo DM f 4 o o - 5 o o  DM (

Sonstige Geldquellen?. Welche? Eltern ?*W*/

Wieviel? 1oo--2oo DM / 2oo-3oo DM f 4oo DM f 5oo DM (

Arbeit in den Semesterferien bzw. während des Studiums? 
ja; ff#'// nein;
in den Semesterferien; 
gelegentlich; ff#/ oft; (

Ungefährer monatlicher Nettoverdienst de:
1ooo-l2oo DM

Eltern?
o?ooo DM H 3ooo DM // 3ooo-4ooo DM

o: iZahl der Geschwister in Ausbildung? 1; rfff /

Miete; 9o DM + ca. 25 DM f 
14o DM. inklusive *
2oo DM -i- ca. 3c DM f 
Wohnung bei den Eltern; fl/f

Ausgaben für Lernmittel zu Semesterbeginn; Bücher; 32 DM'<
?o D M // Glasgeräte; 15 DM ho DM42 DM ii5o-6o DM f 

ca. 5o DM lij

Ausgaben für Lernmittel im letzten Semester;
Bücher; 5o DM// loo DM f 1o5 DM / 15o DM/
Chemikalien;) , 23 DMii 25 DM 28 DM f 3o DM, 4o DM i
Glasgerate; \ 1 > Io DM / 15 DM ( 2o-3o DM / 3o DM j f/o DM 1

125 DM

ANOBGANIK-L AK-PRAKTIKUM 

Studiengang s HL As 4+{f ffl Q-wl: Hl

Semester; p oder 3-

tungen in diesem Semester;
2 8 r  3o/l 32 ff 34 l 42 In 44 ff

R-himden real anwesend? w<

Offizielle Stundenangabe laut Studienplan für die Lehrveranstal-

p2iä<! 34 i 31 24f 26 i p q .Wieviel sruaaen real anwesend/ Weniger

Wöchentliche Gesamtstundenbelastung einschließlich Vor- und 
Nachbereitung; 45jj 5oü 55!iU 6oIü

nein:-//ff //(Lernen für Prüfungen in den Semesferferien? Ja.sfil

Am negativsten aufgefallen am Praktikum; C-hemiekaliengelder h‘< 
zu wenig Geräte (geht viel Zeit; verloren)< keine Zuständig

nein ; 4 [ff

keit für Gwl \

Ba.fög: ja:-|fff

Wenn ja, wieviel Bafög? 1oo-2oo DM/ 3oo-4oo DM ( 4oo-5oo DM <8 

Sonstige Geldquellen? Welche? Eltern/Verwandtefff/// Pente /
Gehalt Neb enb e sch äf t i gung |

Wieviel? loo-2oo DMi 2oo-3oo DM H 3oo-4oo DM) 5oo~6oo DM
über 600 DM!



«t

Arbeit in den Setnesterferien bzw. während des Studiums?
Ja rH+t nein; l
gelegentlich: jm oft:  ̂ regelmäßig:

Ungefährer monatlicher Nettoverdienst der Eltern?
12oo-14-oo DM ji 14-oo-16oo DM i 16oo-18oo DM / 18oo-2ooo DM u
3ooo-4-ooo DM i j 4-ooo-3ooo DM i weiß nicht j

Zahl der Geschwister in Ausbildung? 0:-|$- 1: ({ 2 • ||j(

Miete: 0 DM I ?oDM l 15o DM ill 155 DM i ' 2oo DM I 22o DM fi
25o DM}

Ausgaben für Lernmittel zu Semesterbeginn: 0 DM j 32 DM / 4-5 DM/
5o DM $  80 DM/ 2oo DM Ü 4oo DM u

Ausgaben für Lernmittel im letzten Semster: 0 DM 5o DM /
15o DM | 2oo DMtr/t* 25o DM { 3oo DM

ORGANIK-GRUNDPRAKTIKUM 

Semester: 5-

Offizielle Stundenangabe laut Studienplan für die Lehrveranstal
tungen in diesem Semester: 15

Wöchentliche Gesamtstundenbelastung einschließlich Vor- und 
Nachbereitung: 55-6o

Lernen für Prüfungen in den Semesterferien: i i i r  rr tf“

Wieviel und was für Leistungsnachweise in diesem Semester?
6 Klausuren, 1 Abschlußkolloq, praktische Leistungen, Platzkolloqs

Wieviel fallen nach den Erfahrungen der letzten Semester in die
ser Lehrveranstaltung durch? ca. 1/3

Bafög: ja: l iu  nein: ÜH I

Wenn ja, wieviel Bafög? 1oo-2oo DM| 2oo-3oo DM | 3oo-4-oo DM I 
5oo-6oo DM/

Sonstige Geldquellen? Welche? Verwandte Rente H

Wieviel? 1oo-2oo DMj|j 2oo-3oo DM{/j 3oo-4-oo DM l 4-oo-5oo DM , 
5oo-6oo DMj

Arbeit in den Semestex'ferien bzw. während des Studiums?
Ja: /jj( nein:trrH i** i

.. gelegentlich :ft ,a . R e g e l m ä ß i g . ; . , ». . 4*. *y-

Ungefährer monatlicher Nettoverdienst der Eltern?
Unter 1ooo DM j 2ooo-25oo DMili 25oo-3ooo DM/ über 5ooo DM /

Zahl der Geschwister in Ausbildung? 0 ttff 1 ft+f-

Miete: 1oo-15o DM fj 15o-2oo DM | Wohnung bei den Eltern N

Ausgaben für Lernmittel zu Semesterbeginn: 0 5o DM ( 1oo DM M t

Ausgaben für Lernmittel im letzten Semester:
0 11{« 1oo-2oo DM II/ 2oo-3oo DM ///

Im 2. Semester Diplom soll erstmals eine PC-Klausur geschrieben 
werden mit der Begründung, daß die Studenten sonst zu wenig für 
PC tun würden (warum wohl?).



Was soll sonst noch alles auf uns zukommen?

§45
Iiegclstudicnzeit

(?) In den Prüfungsordnungen und den Em pfehlungen  
der Stuilienreform kom m issioiien sind die Studienzei
ten vorzusehen, in denen. — entsprechend der G estal
tung der Sludienordnungen und des Lehrangebots — 
in der Regel ein erster berufsqualifizicrender Abschluß 
erworben werden kann (R cgelstudicnzcil).
(2) Oie llegelstudienzeit ist m aßgebend für die G estal
tung der Stiidienordnung, für die Sicherstellung des 
Lehrangebots, für die G estaltung des Prüflings Verfah
rens sow ie für die Erm ittlung der A usbüdungskapazi- 
täteu und die Berechnung von Stiideiitenzahleii bei der 
1 Xochsch u t p laiui n g.
(3) Bei der Festsetzung der R egelstudienzeiten für die 
einzelnen Studiengänge sind die allgem einen Ziele des 
Studium s und die besonderen Erfordernisse des jew ei
ligen Studiengangs, die M öglichkeiten des Aufbaustu- 
diunts (§ 48) und des w eiterbildenden Studium s (§ 49) 
sow ie Erfahrungen mit bereits bestehenden Studien- 
gangen und mit vergleichbaren Studiengängen im  
Ausland zu berücksichtigen.
CI) Die R egeIstudienzeit bis zum ersten berufsqualifi- 
zierentferT AJjscRhtij soll v ier Jahre mir in.. besonders 

ü »er c hrc iten. In geeigneten Fach- 
H cliTu rigeil sinüHSTudiengahge eiirzuriditen, die bereits 
Innerhalb von drei Jahren zu einem  ersten berufs- 
qunifiz ierenden  Abschluß fü h ren .* *

§ 58
Prüfungsfristen

(1) Hochschulprüfungen können vor A blauf der für die 
M eldung festgelegten  Frist abgelegt werden, sofern die 
für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen L eistun
gen naehgew iesen sind.
(2) Überschreitet ein Student die in der Prüfungsord
nung festgelegte Frist für die M eldung-zu einer Vor-, 
Zwischen- oder Abschlußprüfung, wird er von der 
Hochschule aufgefordert, sich zur Prüfung zu melden. 
A uf seinen Antrag ist ihm  eine Nachfrist bis zum  
nächsten Prüflingsterm in, m indestens aber von sechs 
Monaten, einzuräum en. Eine Nachfrist bis zu zw ölf 
M onaten ist einzuräum en bei Krankheit, einschneiden
den Veränderungen der L ebensverhältnisse, erheb
licher zeitlicher Belastung durch M itwirkung in Selbst- 
vcrw altungsorgancn der Hochschule, der Studenten 
schaft oder des Studentenw erks oder bei Vorliegen an 
derer besonderer Gründe. Eine längere Nachfrist als

zw ölf Monate darf nur dann cingeräum t werden, w enn  
der Student die Gründe für die Nachfrist nicht zu ver
treten hat. Ein solcher Grund lieg! auch vor, w enn das 
für die Einhaltung der Fristen notw endige Lehrange
bot nicht siehergeslcllt war. Eine Nachfrist kann unter 
der Bedingung gew ährt werden, daß der Student an 
der Studienberatung teilnim m t. Über Anträge auf 
Fristverlängerung entscheidet der Leiter der Hoch
schule, bei G ewährung einer Nachfrist von mehr als 
sechs Monaten im Benehm en mit der zur Abnahm e der 
Prüfung zuständigen Stelle.
(3) M eldet sich ein Student nach der Aufforderung  
nicht zur Vor-, Zwischen- oder Abschlußprüfung, ohne 
eine Nachfrist beantragt zu haben, oder hält er eine 
ihm gesetzte N achfrist nicht ein, ist er zu exm atriku 
lieren.
(4) Ein nach Maßgabe der jew eiligen  Prüfungsordnung  
bestehender Anspruch auf Zulassung zur Prüfung 
bleibt unberührt; die Benutzung von Hochschulcin- 
richtungen ist in dem für die A blegung der Prüfung 
erforderlichen U m fang zu gestatten, wenn dies die 
Studienm öglichkeiten der im m atrikulierten Studenten  
nicht beeinträchtigt.

§ S2
Prüfungsordnungen, Fristen

(1) Die bisher geltenden akadem ischen und staatlichen  
Prüfungsordnungen sow ie die Studienordnungen b lei
ben in Kraft: § 59 Abs. 1 findet Anw endung. Die Prü
fungsordnungen sind innerhalb von zwei Jahren nach 
Inkrafttreten dieses G esetzes den Vorschriften dieses 
Gesetzes anzupassen.
(2) Innerhalb von sechs M onaten nach Inkrafttreten  
dieses G esetzes sind in die Prüfungsordnungen B e
stim m ungen über die Fristen nach § 58 anfzm iehmen. 
Diese B esthr«mungen sind nach ihrem Erlaß erstm als 
a u f SluBTenfen anzuvvehden,"die JHrH^ucHum im W in 
tersem ester 1978/79 begonnen haben, auf S tudenten, 
die ihr Studium  früher, aber nicht V(ir
Semester 19f^*'Begonnen ha’SenT hur dann, wenn bei 
Beginn'«fesT5‘fu<IIüW luFTIiren KtYhOFh 
Änforüeruiigen'des"§’TI’'entsprechelicTe StuuTenorefmmg 
g a li7 t>\e FeitsteH ung, ob eine Studienordnung d en A n - 
för deruhge h ~d e s £5 enfspneht, trifft nach Anhörung 
Üe i s ~ " F ege■ duTT«r dem
ErTalTBer Prüfungsordnung zuständige S telle.

C* KJQ,U U/1 f- i< c I h p.% h W
Cn€.q C 4 S hz.{  i e-t* > e i f
- <3

•Aiti; 3.1o.‘>ist erneut die Burid-Länder-Koramission für Bildungs-

planung zusammengetreten, urc über “Ausbildungsförderung im Rah

men der Hochschulfinanzierung" zu beraten.

Zwei Modelle der Umstrukturierung des Bafög werden in der Kom

mission debattiert:

-Sockelbetrag von 17o DM:
Jeder Student soll 17o DM monatlich erhalten . Darüberhinaus 

gibt es Bafög, das ungefähr 1oo DM unter dem bisherigen Satz liegt 

und zur Hälfte als Darlehen vergeben wird. Gleichzeitig werden 

Kindergeld und Steuerfreibetrag für.die Eltern der Studenten gestri 

chen.



Verreich: Vor und nach de r Durchsetzung des Sockdbefragcs

Familie mit drei Kindern, h hnsteuerpflichtigcs Einkommen monatl. 2 250 DM

BaföG
Kindergeld
Steuerermäßigung
Sockelbetrag

vorher (DM)
386 und 150 Dari.
150
65

nachher (DM)
218 und 218 Dari.

170

Summe (mit Darlehen) 601 (751) • 388 (606)

"Dabei ist zu berücksichtigen, daß die hl der den Sockelzuschuß

erhaltenden Studenten geringer ist als die Zahl derjenigen, die 

über Kindergeld und Steuerfreibetrag gefördert werden. Das liegt 

daran, daß der Sockelzuschuß im Gegensatz zu Kindergeld und 

Steuerfreibetrag bestimmte Studienfortschritte voraussetzt." (Be

richt der Bund-Länder-Kommission vom 2.6.77)

-Darlehens- und Gebührenmodell:
f , 1

"Das Darlehens- und Gebührenmodell ist z.B. als Vorsparmodeli 

denkbar (d.h. der Student oder seine Familie können schon vor 

Beginn der Aasbildung über... öffentlich subventionierte Kapital

sparverträge den gesamten Betrag für die Ausbildung oder einen 

Teilbetrag sparen). In dieser Variante könnte das Darlehens 

gebührenmode11 analog zum Bausparsystem ausgestaltet werden und 

damit gleichzeitig weitere Anreize zur Vermögensbildung in Form

Damit das alles auch richtig klappt:

Einführung von Ordnungsrecht und Abschaffung der nur den Stu
denten verantwortlichen Fachschaftsvertretungen

Widerruf der Immatrikulation
(1) P ie  Immatrikulation kann widerrufen werden, wenn  
ein S tudent durch'Anwendung von GewälE durch Aut - T 
Forderung zur Ge\vän~oder~tlurcli IVeTroHuh'g nnTGc-

^ H e i l b c s t im n u m g sg e n iä ß c n  B e tr ie b  e in e r  H o chs c h u l- 
e in r ic litu n g , d ie  TaTigTceTF e in e s  Ifo c lise liiiro rg a n s o d er  
cHe^TTurelfHlTTr Tfng einerH fTocirscTuiIve ra n sta  1 tu n g  b e t  
TmuTeff—  --- —  ------ -— ~

2. ein Horhsehnlmitglicd von der A u s ü b u n g s c m e i’ 
ifeeble und l*fliebten abhält oder abzuhalten versucht» 
Gleiches gilt, wenn ein Student an den in Satz 1 ge- 
nannten Handlungen iciln imm| oder w ic d e V h oÜ  An^ 
Ordnungen ' zuwiderhanüelt. d i e  gegen ihn aui-.ruu-T 
3es llausreeb. ts weg«-!* Verletzung seiner PflFditen nacTi 
ClÜ getroffen woi dendind. ‘

T2)"BeTnT\Viderruftleir Immatrikulation ist der Grund
satz der Verhältnism äßigkeit zu beachten. Es ist zu 
prüfen, ob die Ordnung an der Hochschule durch eine 
andere Maßnahme, insbesondere des Haiisreohts, w ie- 
derhergcstellt w erden kann. Die Androhung des Wi
derrufs der Im m atrikulation muß dem W iderruf vor
hergeben, es sei denn, es liegt ein besonders schwerer 
Ordnungsverstoß vor.

y(3} B eim  W iderruf der Im m atrikulation ist, eine Frist 
his‘ zu zw ei Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine
erneute Einschreibung an der Hochschule ausgeschlos
sen ist. Während der festgesetzten Frist ist auch die 
Im m atrikulation an einer anderen Hochschule des 
Landes ausgeschlossen, es sei denn, daß für den B e
reich der anderen Hochschule des Landes die Gefahr 
von Ordnungsverstoßen nach Abs. 1 nicht oder nicht 
mehr besteht; die Entscheidung über die Im m atrikula
tion an der anderen Hochschule des Landes ist allen  
anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Hoch
schulrahm engesetzes m itzuteilen. Bei der erneuten  
Einschreibung im bisherigen Studiengang finden Vor
schriften über Zulassungsbeschränkungen keine A n 
w endung.
(1) Werden dem Leiter der Hochschule Tatsachen b e
kannt, aus denen sieh der Verdacht eines Ordnungs- 
verstoßes ergibt, so hat er nach pflichtgem äßem  Er
m essen den Sachverhalt zu erforschen und dabei die 
belastenden, entlastenden und für die Bem essung der 
Ordinmgsm aßnalime bedeutsam en Umstände zu er 
mitteln. Dem Betroffenen ist G elegenheit zur S te l
lungnahm e zu gehen; er kann einen Kcchtsbcistand 
hinzuziehen.
(f») Uber den Widerruf der Im m atrikulation und die 
Androhung des W iderrufs nach Abs. 2 entscheidet auf 
schriftlichen Antrag des Leiters der Hochschule ein



OrdnunKsaitssdiuß, dem ein Professor, ein w issen 
schaftlicher M itarbeiter, ein sonstiger M itarbeiter, ein 
Student und ein von der Landesregierung im B eneh 
men mit denn Konvent der Hochschule für die Dauer 
von zw ei Jahren bestellter Berutsri«Hter als Vorsit
zender angeboren. Die lioehseiiulvertreier im Ord- 
nuiißs aus schuß w ählt der Konvent für die Dauer von 
zw ei Jah rctfau f Vorschlag der jew eiligen  Gruppe; für 
jedes Mitglied sind m indestens zwei Stellvertreter zu 
wählen. Bei Stim m engleichheit entscheidet der V or
sitzende.
(6) Die Verhängung einer Ordnungsmaßnahme ist* 
schriftlich zu begründen» m it einer K cehtsim itelbeieh- 
rung zu versehen und allen anderen Hochschulen in* 
G eltungsbereich des Hochschulrahm engesetzes m itzu- 
teilen, w enn sie unanfechtbar geworden ist.
(7) Das Orelmingsverfahren nach Abs. 5 muß ausgesetzt 
werden» wenn w egen derselben Tatsachen gegen den  
Studenten die Öffentliche» K lage im strafgerichtlichen  
Verfahren erhoben worden ist oder w enn in einem  
anderen gesetzlich geordneten Verfahren Ü ber eine 
Frage entschieden w erden muß, deren Beurteilung für 
die Entscheidung im Ördm mgsverfahren von w esen t
licher B edeutung ist. D ie A ussetzung ist unzulässig, 
w enn w egen der Schwere des Ordnungavcrstoßes und  
seiner A uswirkungen auf die Funktionsfälligkeit der 
Hochschule der sofortige W iderruf der Im m atrikula
tion erforderlich ist. Das Ordntxngsverfalörcn kann 
fortu<-ihhrt werden, w enn d ie  SachautKlärung ge
sichert "ist oder wenn im straf gerichtlichen Verfahren  
aus In der Person des Studenten liegenden Gründen 
nicht verhasnJeH w erden kamt. Das Ordmmgs verfahren  
ist spätestens nach Abschluß des Verfahrens, das zur 
A ussetzung geführt hat, Corimsetzen.
(8) Wird ein Or dn imgsau £ schliß nicht gebildet oder Ist 
der prdnusigsaussc.huß in zw ei aufeinanderfolgenden  
Sit t i l g e n  nicht beschlußfähig, stellt der L e ite r  der 
Hochschule den A m rag auf Erlaß einer Ordrcr.ngsinail- 
nabnte unm ittelbar hohn Verwalt ungsgericht. 'Das Vcr- 
w alfungsgericht erläßt in flie se n  Fällen die Ordjiimgs- 
mafinahmc durch U neiL
($) Der Ö rdnim gsansschuß oder der Präsident u n te r 
rich te t den K ultusm inister unverzüglich ober u nan 
fechtbare, oder sofort vollzieh hare Ent scheid u ngen des 
Ördnivng?avjssöhusses sowse Über G erich i sentscht 5duh * 
gen, durch die die atrfschieben&e W irkung eines 
Keehtsbeheifs w iederhergcstell t wird.
(10) im. übrigens sind die Vorschriften über das förm 
liche VerwaÜ angsverfahrcn nach Maßgabe des H essi
scher* V erw altungsvcrfahrensgeseizes ansuw enden.

§ B6
Organe der Studentenschaft

(1) Organe der S tudentschaft sind
1. das S tudentenparlam ent.
2. der A llgem eine Studentenausschuß,
3. der Ä ltestenrat.
r h . O r g a n  < h u - ; A u ‘hs d i a f t s r a f . ,  E r  b e -  
s l v ld  a u s  ( V n  in  d e n  E a H ib e r e ic h s n i i  g cvvM Ii)i v i r 'G r i r p -

R e c h te  u n d  P f l ic h te n  d e r  M itg lie d e r
(1) Die M itglieder der Hochschule sind verpflichte!, 
zur^fvrfiilung der Aufgaben der UoehNrhulc beizutr;»- 
gcii. Sic sind berechtigt, aiie Einrichtungen der Hoch- 
V iiü le  im Rahmen der Beiuiizungsordnungeu zu be
nutzen.
{2} Die M itglieder haben d a s ’Recht und die Pflicht, 
nadTTvTaßgaIie des TJeseTzcs u iu f (fertlrüFuß»rdu ung 
&i\ der SelbstverwaI i ung mHziiuirluunllle^tThernaliin't 
e in erT im Ia ‘u;n in" der Selbst vor wa \ ! u h«r kü i\ i\ nnv jfö -  
gelennt werden, wenn ein’ wichiiiv* r 'Grund dafür vor« 
iregC M fg lic S e i“"die in einem  TtKensT- oder ArbeTfs- 
ier lia lfn is stehen, erfüllen die Verpflichtungen nach 
Satz \  zugleich als eine ihnen dienstlich obliegende 
Aufgabe.
(S) A lle M itglieder haben sich unbeschadet w eiter
gehender VerpfiTdfiTunsfen aus euicm  D ienst- oder Ar- 
beitsverhältnis so zu verhalten, daß die Hoch sch «je 
und ihre Org; lÄST|a5ei5 erfüllen können unu

. c mu-; ■ i v. hV, fonr KoGÜ.‘ mul Pffic 
FüY de r Höclisch'iiTe w'äKrzüneTinien. * * *

§ 10

§ 73
Aufsicht über die Studentenschaft

(1) D ie Studentenschaft steht unter der R echtsaufsicht 
des Landes. Die H echtsaufsicht w ird vom  Leiter der 
Hochschule als A ufsichtsbehörde und vom  K ultusm i
nister als oberster A ufsichtsbehörde ausgeübt. § 19 
gilt entsprechend.
(2; Kommt die Studentenschaft einer Anordnung dei 
A v G u t i f f y  k e h Ö rd e  n i c k t  o d e r  n)-. !\ n e m / s o
Icähn sic zu der von ihr gefor 
tTiltcHässuiig* 'durch"’CffÜnungsge 1 «I ahgelTaUViÜvvefÄr., 
ßSS  Ordnungsgcld rmiß'für den 'Fall der Zuwuler.v 
Jung vor der Festsetzung schriftlich und in bestim m 
ter Höhe angedroht werden. Es kann w iederholt fest 
gesetzt und voilstreckt werden. U nbeschadet der Bei
treibung des Ordm m gsgeldes nach dem Y erwaltungs- 
voUstreckun.gsgesetz kann die A ufsichtsbehörde an 
ordnen, daß die nach § 72 Absatz 2 zuständige Kasse 
das festgesetzte Ordm m gsgcld aus den von Ihr eilige« 
zogenen Beiträgen der Studentenschaft einbehält.
(3) Verwenden die Organe der Studentenschaft oder 
der Fachschaft B eiträge rechtswidrig für A ngelegen 
heiten, die mit den A ufgaben nach § 65 Absatz 2 nicht 
vereinbar sind, so kann die A ufsichtsbehörde anord
nen, daß
1. jede w eitere V erfügung über die Finanzen der 
Studentenschaft oder jede neue finanzielle V erpflich
tung vorher durch die A ufsichtsbehörde gebilligt w er
den muß oder
2. die von der nach § 72 Absatz 2 zuständigen Kasse 
cingczogenen Beiträge vorläufig ganz oder teilw eise  
gesperrt sind und solange nicht an die Studentenschaft 
abgeführt werden, bis sichergestellt ist, daß diese ihren 
Aufgaben nach § 65 Absatz 2 nicht ziroitlerhandcll.

Deshalb halten wir den Streik für zwingend notwendig

Zur Vorbereitung des Streiks schlagen wir Euch vor, Praktikums- 
Vollversammlungen durchzuführen, auf denen Ihr die konkreten 
Forderungen zur Verbesserung Eurer Situation und die konkrete 
Durchführung des Streiks in Eurem Praktikum beraten könnt.
Im Übrigen: Wenn Ihr Euch solidarisch verhaltet und 
Euer Praktikum geschlossen bestreikt, könnt Ihr bestimmt kein 
Semester verlieren, die Praktikumsplätze werden ja wieder für 
neue Studenten gebraucht!


